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Seit Oktober 2023 müssen in Baden-Württem-
berg neue und zu ändernde Gesetze, Verord-
nungen, Verwaltungsvorschriften und inner-
dienstliche Anordnungen vor ihrem Inkraft‑ 
treten systematisch auf Digitaltauglichkeit ge-
prüft werden. Zuvor hatte der Normenkon-
trollrat (NKR) BW bei seiner Prüfung von 
neuem Landesrecht bereits entsprechende 
Empfehlungen gegeben. Klassische Digitali-
sierungshindernisse wie zum Beispiel Medi-
enbrüche, Nachweise in Papierform oder per-
sönliches Erscheinen auf dem Amt sollen 
künftig möglichst vermieden werden. Die  
Landesregierung hat ihren Legistinnen und 
Legisten dazu ein neues Werkzeug an die 
Hand gegeben: den Digitaltauglichkeits-Check 
BW. Vergleichbare Tools sind auf Bundes‑ 
ebene, in einigen Bundesländern und auch  
im Ausland im Einsatz. Ein Jahr nach dem  
Stapellauf ist es an der Zeit für eine erste  
Zwischenbilanz: Wie bewährt sich das neue 
Instrument in der Praxis? Was könnten An-
satzpunkte für eine Weiterentwicklung sein? 
Der folgende Werkstattbericht gibt aktuelle 
Einblicke in dieses interessante Entwick‑ 
lungsfeld. Hintergrund ist das „3-Säulen-Mo‑ 
dell“ der Landesregierung Baden-Württem-
bergs zur Verwaltungsmodernisierung (siehe 
i-Punkt „Das ‚Drei-Säulen-Modell‘ der Verwal-
tungsmodernisierung“ und Abbildung).

Warum ein Digitaltauglichkeits-Check?

Das große Entlastungspotenzial der Ver‑ 
waltungsdigitalisierung wird in öffentlichen  
Debatten regelmäßig beschworen. Bislang ist 
es allerdings noch nicht gelungen, dieses  
Potenzial in vollem Umfang zu erschließen.  
Um weiter voranzukommen, lohnt es sich, den 
Prozess der Rechtsetzung ins Visier zu neh‑ 
men. Dort werden die Rahmenbedingungen  
für den Vollzug gesetzt. Nicht digitaltaugli‑ 
ches Recht behindert die digitale Durchfüh‑ 
rung und Automatisierung von Verwaltungs‑
verfahren. Das Festhalten an nicht erforder‑ 
lichen Schriftformerfordernissen beispiels‑ 
weise zementiert vermeidbare Personal- und 
Sachaufwände und unnötig lange Bearbei‑ 
tungszeiten oft über Jahre hinweg.

Die Weichen für die Verwaltungsdigitalisie‑ 
rung werden also in der Rechtsetzung gestellt. 
Verwaltungsdigitalisierung wiederum ist ein 
wichtiger Hebel für Bürokratieentlastung. Ein‑
fache, zügige, transparente und nutzendenori‑
entierte elektronische Zugänge zu effizienten 
Verwaltungsverfahren mit medienbruchfreien 
elektronischen Geschäftsprozessen sind das 
Ziel. Voraussetzung dafür sind Rechtsgrund‑ 
lagen, die das möglich machen und nicht be‑
hindern. Mit dem Digitaltauglichkeits-Check  
als Werkzeug soll es leichter werden, Rege‑ 
lungsentwürfe möglichst frühzeitig systema‑ 
tisch auf Digitaltauglichkeit zu prüfen. Der  
Check soll dazu beitragen, dass Digitalisie‑ 
rungserfordernisse in der Rechtsetzung von 
Anfang an mitgedacht und angemessen be‑ 
rücksichtigt werden.

Von der Idee zum Instrument

In Europa gelten Österreich und Dänemark in 
Sachen digitaltaugliches Recht als Pioniere:  
Bereits seit 2012 ist in Österreich ein Leitfaden 
zur Prüfung legistischer Vorhaben auf IKT- 

Ein Jahr Digitaltauglichkeits-Check  
Baden-Württemberg
Erste Erfahrungen mit einem neuen Werkzeug zur besseren Rechtsetzung  

Das „Drei-Säulen-Modell“ der  
Verwaltungsmodernisierung

Die Landesregierung Baden-Würt‑ 
tembergs hat den Bürokratieabbau und 
die Modernisierung der Verwaltung seit 
2022 intensiviert. Die Themen wurden  
inhaltlich und organisatorisch neu auf‑ 
gestellt. Die Verwaltungsmodernisie‑ 
rung in Baden-Württemberg besteht aus 
drei Säulen:1 

1.	Transformation der Verwaltung

2.	Entlastung für Bürgerinnen und Bür‑ 
ger, die Verwaltung und Unternehmen

3.	Bessere Rechtssetzung

1	Landesregierung Baden-Württemberg 2024: Bürokratie‑
abbau, Bürokratievermeidung und bessere Rechtset‑
zung. Jahresbericht 2022–2023. https://stm.baden-wuert 
temberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Buerokra 
tieabbau/240515_StM_Jahresbericht_Buerokratieab 
bau_2022-2023.pdf (Abruf: 21.08.2024), S. 4.

https://stm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Buerokratieabbau/240515_StM_Jahresbericht_Buerokratieabbau_2022-2023.pdf
https://stm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Buerokratieabbau/240515_StM_Jahresbericht_Buerokratieabbau_2022-2023.pdf
https://stm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Buerokratieabbau/240515_StM_Jahresbericht_Buerokratieabbau_2022-2023.pdf
https://stm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Buerokratieabbau/240515_StM_Jahresbericht_Buerokratieabbau_2022-2023.pdf
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1	 Agency for Digital Go‑
vernment (2018): Gui‑
dance on digital-ready 
legislation - on incorpo‑
rating digitisation and 
implementation in the 
preparation of legislati‑
on. https://en.digst.dk/
media/20206/en_gui 
dance-regarding-digital-
ready-legislation-2018.
pdf (Abruf: 21.08.2024).

2	 Vgl. hier und im Fol‑
genden: Voss Vibien/
Koddebusch Michael/
Laude Lennard/Halsben‑
ning Sebastian/Schlies‑
ky Utz (2022): Digital‑
check im Gesetzgebungs‑ 
verfahren. Vorschlag 
einer modifizierten Ge‑
setzesvorbereitung un‑ 
ter Analyse des Grund‑
rentengesetzes, in: 
NEGZ Kurzstudie Nr. 26 
Nationale E-Govern‑
ment Kompetenzzen‑
trum (NEGZ) e.V. 
(Hrsg.): https://negz.org/
wp-content/uploads/2022 
/12/26.-NEGZ-Kurzstudie- 
Digitalcheck-im-Gesetz 
gebungsverfahren.pdf 
(Abruf 21.08.2024).

3	 Vgl. Ehneß, Susanne 
2023: Digitaltaugliche 
Gesetzgebung. Ein Jahr 
Digitalcheck, in: eGo‑
vernment Verwaltung 
digital 27.11.2023, S. 1  
https://www.egovern 
ment.de/ein-jahr-digital 
check-a-9552fa5dd 
12598f8c989ac315 
959037e/?p=1  
(Abruf 21.08.2024).

Tauglichkeit im Einsatz. In Dänemark wurde 
2018 ein obligatorischer Digitaltauglichkeits-
Check über eine politische Vereinbarung aller 
Parteien eingeführt.1 In Deutschland findet  
sich der blinde Fleck ab 2018 auf der politi‑ 
schen Agenda. Die damalige CDU/CSU-SPD-
Bundesregierung verankerte im Koalitions‑ 
vertrag für die 19. Legislaturperiode das Ziel, 
alle Gesetze auf Digitaltauglichkeit zu prüfen.2 

Tatsächlich in Angriff genommen wurde das 
Vorhaben allerdings erst in der darauffolgen‑ 
den Legislaturperiode ab 2021. Der Koalitions‑
vertrag enthielt das konkretisierte Ziel, einen 
Digitalcheck zu schaffen, der im Vorfeld des 
Gesetzgebungsverfahrens die Möglichkeit der 
digitalen Ausführung prüft. Zum 1. Januar  
2023 wurde der Digitalcheck des Bundes dann 
eingeführt. Im ersten Jahr haben von insge‑ 
samt 87 eingebrachten Bundesgesetzen 72  
den Digitalcheck Bund durchlaufen.3

Der Digitaltauglichkeits-Check Baden-Würt‑ 
tembergs geht auf die Koalitionsvereinbarung 
2021 von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und  
CDU zur 17. Legislaturperiode zurück. Seit dem  
1. Oktober 2023 ist für alle landesrechtlichen 
Regelungsvorhaben mit Auswirkungen auf  
die digitale Abwicklung von Verwaltungsver‑
fahren ein Digitaltauglichkeits-Check Pflicht.4 
Das neue Instrument steht unter der Feder‑ 
führung des Ministeriums des Inneren, für  

Digitalisierung und Kommunen Baden-Würt‑ 
temberg und wird iterativ und praxisorientiert 
weiterentwickelt. Die Landesministerien und 
weitere Partner werden kontinuierlich in den 
Entwicklungsprozess einbezogen.

Im ersten Jahr5 haben insgesamt 159 landes‑
rechtliche Regelungsvorhaben den Digitaltaug‑
lichkeits-Check BW durchlaufen. Zu 91 davon 
hat die Prüfstelle Digitaltauglichkeits-Check  
im Innenministerium ausführliche Stellung‑ 
nahmen abgegeben. Zu 41 Regelungsvorha‑ 
ben haben die Ministerien im ersten Jahr die 
Unterstützung der Stabsstelle für Bürokratie‑
entlastung zum Digitaltauglichkeits-Check BW 
in Anspruch genommen.

Wie läuft der Digitaltauglichkeits-Check BW ab?

Der Digitaltauglichkeits-Check BW ist als  
schlankes digitales Verfahren mit zwei Schrit‑ 
ten angelegt. Das jeweils federführende Mi‑ 
nisterium ist für den Check seines Regelungs‑
vorhabens verantwortlich. Arbeitsgrundlage  
ist der Leitfaden Digitaltauglichkeits-Check.  
Er liegt dem Kerndokument der baden-würt‑ 
tembergischen Rechtsetzung, der Verwal‑ 
tungsvorschrift der Landesregierung und der 
Ministerien zur Erarbeitung von Regelungen  
(VwV Regelungen), als Anlage6 bei.

Staatsministerium Baden-Württemberg, Referat 16 - TränsformerHub_bw & GS Entlastungsallianz
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Verwaltungsmodernisierung in Baden-Württemberg

ZIEL: Koalitionsvertrag: 200–500 Mio. EUR
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Entlastungsprojekte der Ministerien
• Quantitative und qualitative Entlastung

durch Verwaltungsmodernisierung

Entlastungsallianz für Baden-Württemberg
• Entlastungspotenziale identifizieren und

Prozesse modernisieren
• Sektoren- und ressortübergreifende

Entlastungen erarbeiten

Bund-Länder Initiativen Bürokratieabbau
• „Pakt“ Planungs- & Genehmigungsverfahren
• Bund-Länder „Arbeitsprogramm

Bürokratieabbau“

ZIEL:  Kultur, Arbeitsweisen und Organisation 
modernisieren

Entlastung für Bürger/innen, 
Verwaltung, Unternehmen Bessere Rechtsetzung

INSTRUMENTE:INSTRUMENTE:

Weiterentwicklung Normenkontrollrat BW

• Neue Rolle: Normenkontrollrat BW als
Berater der Ressorts im Prozess der
Gesetzgebung

• Neue Kompetenzen
• Neues Instrumentarium

Entwicklung „Bessere Rechtsetzung“

• (Ende-zu-Ende) Digitalisierung
• Vollzug mitdenken
• Bedürfnisse aller Betroffenen von Anfang

an berücksichtigen
• Verständliche Sprache

INSTRUMENTE:

Masterplan für die Transformation der 
Verwaltung, kontinuierliche Weiterentwicklung
• Gemeinsame Vision
• Best-Practices: gute Beispiele bekannt

machen und nachnutzen
• Transformationspiloten: neue Ansätze

erproben, Scheitern erlaubt
• Transformationsprojekte: Größere

Projekte, die neue Ansätze verwenden oder
anstoßen

• Pathfinder-Projekte: Kooperative Projekte
an strategischen Schlüsselstellen, die
erprobte Ansätze skalieren

Stand 26.03.2024

zuständig IM
,

enge Begleitung durch StM

ZIEL:  moderne Gesetzesentwicklung,
verständlichere und bessere Gesetze

Transformation der 
Verwaltung

Themenlandkarte Verwaltungsmodernisierung 3-SäulenmodellA
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4	 Rechtsgrundlage:  
Nummer 4.5 VwV  
Regelungen. https://
www.landesrecht- 
bw.de/perma?a=VV 
BW-IM-20230629-SF  
(Abruf: 21.08.2024).

5	 Berichtszeitraum  
1. Oktober 2023 bis  
30. September 2024.

6	 Rechtsgrundlage:  
Nummer 4.5 VwV  
Regelungen. https://
www.landesrecht- 
bw.de/perma?a=VV 
BW-IM-20230629-SF  
(Abruf: 21.08.2024).

1. Schritt: frühzeitig Vorprüfung durchfüh‑ 
ren: Es empfiehlt sich, zu Beginn der Arbeiten 
an einem Regelungsvorhaben frühzeitig die 
Vorprüfung zum Digitaltauglichkeits-Check 
durchzuführen. Möglichst sobald eine erste  
für die ressortinterne Abstimmung freigege‑ 
bene Textfassung der Regelung vorliegt. Das 
Ergebnis der Vorprüfung wird vom feder‑ 
führenden Ministerium an die Stabsstelle für 
Bürokratieentlastung beim Statistischen Lan‑
desamt übermittelt (siehe i-Punkt „Die Stabs-
stelle für Bürokratieentlastung (SfBe)“).

Die Stabsstelle gibt daraufhin eine verlässli‑ 
che Ersteinschätzung ab, ob ein Digitaltaug‑ 
lichkeits-Check erforderlich ist. Das erleich‑ 
tert die weitere Planung. Die Stabsstelle iden‑ 
tifiziert außerdem gegebenenfalls alle digital‑
relevanten Vorgaben, liefert mögliche Ansatz‑
punkte zur Optimierung der Digitaltauglich‑ 
keit und gibt Tipps zu Bürokratievermeidung 
und Vollzugstauglichkeit. Anhand dieses ver‑
traulichen Feedbacks lässt sich Schritt 2 mit 
deutlich weniger Arbeitsaufwand erledigen.

2. Schritt: Digitaltauglichkeits-Check durch‑ 
führen, Ergebnisse dokumentieren: Die Vor‑ 
prüfung hat ergeben, dass ein Digitaltauglich‑
keits-Check erforderlich ist. Nun sollten mög‑
lichst frühzeitig alle neu zu erlassenden bezie‑
hungsweise zu ändernden digitalrelevanten 
Vorgaben des Regelungsvorhabens bearbeitet 
und von Anfang an digitaltauglich gestaltet  
werden – optimalerweise bereits mit Vorlie‑ 
gen der ersten für die ressortinterne Abstim‑
mung freigegebenen Textfassung. Das Ergeb‑ 
nis des Digitaltauglichkeits-Checks ist zu doku‑

mentieren. Dazu ist für alle neu zu erlassenden 
beziehungsweise zu ändernden digitalrelevan‑ 
ten Regelungsinhalte jeweils kurz zu begrün‑ 
den, warum es sich dabei um digitaltaugliche 
Vorgaben handelt. Das Ergebnis des Digital‑ 
tauglichkeits-Checks wird vom federführen‑ 
den Ministerium an die neu eingerichtete  
Prüfstelle Digitaltauglichkeits-Check im Innen‑
ministerium übermittelt. Die Prüfstelle nimmt  
daraufhin zum Ergebnis Stellung (siehe i-Punkt 
„Die Prüfstelle Digitaltauglichkeits-Check“).

Die Stabsstelle für Bürokratieentlastung (SfBe)

… beim Statistischen Landesamt unterstützt die Landes‑ 
ministerien Baden-Württembergs seit 2018 dabei, in ihrem 

Geschäftsbereich für Bürokratieentlastung zu sorgen. Seit Ende 
2023 mit neuen Leistungen: Zum Beispiel die begleitende Bera‑ 
tung zur neuen Pflichtaufgabe Digitaltauglichkeits-Check bei Re‑ 
gelungsvorhaben der Landesregierung und der Ministerien. Oder 
der Service Bürokratielastenschätzung, um unnötige Belastungen 
in Regelungsvorhaben zu identifizieren und zu vermeiden. Außer‑ 
dem neu im Werkzeugkasten: das Instrument Praxis-Check. Es  
bietet sich an, wenn eigene Regelungen und Verwaltungsver‑ 
fahren auf Vollzugstauglichkeit geprüft und anhand von direk‑ 
tem Feedback der Normadressatinnen und Normadressaten be‑ 
lastungsarm gestaltet werden sollen. Auf Wunsch können auch 
Problemkomplexe oder Lebenslagen ins Visier genommen wer‑ 
den und Visualisierungstechniken zur Prozessoptimierung zum  
Einsatz kommen.

Die Leistungen der Stabsstelle sind für die Landesministerien kos‑ 
tenfrei.

Kontakt: Stabsstelle für Bürokratieentlastung (SfBe) beim Statis‑ 
tischen Landesamt BW, buerokratieentlastung@stala.bwl.de

Die Prüfstelle Digitaltauglichkeits-Check 

… im Innenministerium berät und unterstützt die Landesministerien Baden-Württem‑
bergs seit Ende 2023 bei der Durchführung des Digitaltauglichkeits-Checks BW.  

Darüber hinaus steht sie den Ministerien bei allgemeinen Fragen zur Verwaltungsvor‑ 
schrift der Landesregierung und der Ministerien zur Erarbeitung von Regelungen (VwV  
Regelungen) beratend zur Seite.

Ist ein Digitaltauglichkeits-Check erforderlich, dann sollen möglichst frühzeitig alle neu zu 
erlassenden bzw. zu ändernden digitalrelevanten Vorgaben des Regelungsvorhabens bear‑
beitet und von Anfang an digitaltauglich gestaltet werden. Das Ergebnis wird vom federfüh‑
renden Ressort elektronisch an die Prüfstelle Digitaltauglichkeits-Check im Innenministerium 
übermittelt. Diese prüft die Darstellungen entsprechend den Anforderungen des „Leitfadens 
Digitaltauglichkeits-Check“ in Anlage 3 VwV Regelungen und gibt anschließend ihre Stel‑
lungnahme ab. Regelungsvorhaben sind der Prüfstelle Digitaltauglichkeits-Check auch  
dann zur Stellungnahme zuzuleiten, wenn von der Durchführung eines Digitaltauglich‑ 
keits-Checks abgesehen wurde.

Kontakt: Prüfstelle Digitaltauglichkeits-Check im Innenministerium, Referat 53,  
digitaltauglichkeits-check@im.bwl.de
Bei Fragen zu Datenschutz und Datensicherheit steht außerdem der Beratungsstab des Landes‑
beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zur Verfügung poststelle@lfdi.bwl.de

https://www.landesrecht-bw.de/perma?a=VVBW-IM-20230629-SF
https://www.landesrecht-bw.de/perma?a=VVBW-IM-20230629-SF
https://www.landesrecht-bw.de/perma?a=VVBW-IM-20230629-SF
https://www.landesrecht-bw.de/perma?a=VVBW-IM-20230629-SF
https://www.landesrecht-bw.de/perma?a=VVBW-IM-20230629-SF
https://www.landesrecht-bw.de/perma?a=VVBW-IM-20230629-SF
https://www.landesrecht-bw.de/perma?a=VVBW-IM-20230629-SF
https://www.landesrecht-bw.de/perma?a=VVBW-IM-20230629-SF
mailto:buerokratieentlastung@stala.bwl.de
mailto:digitaltauglichkeits-check@im.bwl.de
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7	 Die ersten Erfahrungen 
beruhen auf direktem 
Feedback der Ressorts 
gegenüber der Stabs‑
stelle für Bürokratie‑ 
entlastung und der  
Prüfstelle im Innenmi‑ 
nisterium. Eine syste‑
matische Evaluation  
ist geplant und in  
Nummer 6 VwV Re‑ 
gelungen rechtlich  
verankert.

Neu: Service für Legistinnen und Legisten

In puncto Serviceorientierung setzt der Digital‑ 
tauglichkeits-Check neue Maßstäbe: Die Legis‑ 
tinnen und Legisten müssen Digitalisierungs‑
hindernisse in ihren Regelungsvorhaben nicht 
selbst identifizieren. Sie können sich stattdes‑ 
sen darauf konzentrieren, sie zu entschärfen. 
Die Stabsstelle für Bürokratieentlastung beim 
Statistischen Landesamt und die Prüfstelle  
beim Innenministerium stehen den Ministe‑ 
rien über den gesamten Prozess hinweg mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten beratend  
zur Seite. Die Stabsstelle bei Schritt 1 – Vor‑ 
prüfung, die Prüfstelle bei Schritt 2 – Digital‑ 
tauglichkeits-Check durchführen, Ergebnisse 
dokumentieren. Außerdem wurde eine Wis‑ 
sensbasis für Legistinnen und Legisten im  
BW-Portal eingerichtet. Dort sind zentral alle 
wichtigen Arbeitsmaterialien und Hinter‑ 

grundinformationen zum Digitaltauglichkeits-
Check zu finden (siehe i-Punkt „Neue Wissens-
basis für die Rechtsetzung“).

Ein Jahr nach dem Stapellauf –  
erste Erfahrungen

Nach einem Jahr Anwendungserfahrung  
zeichnet sich ab: Neue und zu ändernde lan‑ 
desrechtliche Regelungsvorhaben lassen sich  
mithilfe des Leitfadens zum Digitaltauglich‑ 
keits-Check BW systematisch auf Digitaltaug‑
lichkeit untersuchen. Schwachstellen werden 
identifiziert, priorisiert und wenn möglich di‑ 
rekt behoben. Die Landesministerien können 
ihren Aufwand für den Digitaltauglichkeits- 
Check insbesondere dadurch wesentlich re‑ 
duzieren, dass sie die Unterstützung der  
Stabsstelle für Bürokratieentlastung bei der  
Vorprüfung in Anspruch nehmen. Erste Er‑ 
fahrungswerte bestätigen außerdem, dass es 
ratsam ist, die Vorprüfung zum Digitaltaug‑ 
lichkeits-Check frühzeitig zu durchlaufen. Da‑
durch steigt die Planbarkeit des Rechtset‑ 
zungsprozesses.

In den bisherigen Beratungen zeigte sich,  
dass die Legistinnen und Legisten ihre Auf‑ 
merksamkeit zunächst auf die Digitaltauglich‑ 
keit nach außen gerichteter Verwaltungsver‑ 
fahren konzentrieren. Hintergrund ist die in  
§ 9 Landesverwaltungsverfahrensgesetz ver‑ 
ankerte Legaldefinition zum Begriff Verwal‑ 
tungsverfahren. Im Rahmen des Digitaltaug‑ 
lichkeits-Checks ist der Begriff Verwaltungs‑ 
verfahren im Sinn von Nummer 4.5 VwV Re‑ 
gelungen ausdrücklich breiter zu verstehen. 
Nicht nur „die nach außen wirkende Tätigkeit 
der Behörden“ sondern ausdrücklich auch  
verwaltungsinterne Verfahren sind digital‑ 
tauglich zu gestalten. Dafür gilt es weiterhin  
zu sensibilisieren.

Das Feedback aus den Landesministerien fällt 
positiv aus:7 Der Digitaltauglichkeits-Check er‑
weist sich bislang nicht wie befürchtet als den 
Rechtsetzungsprozess verzögernder bürokra‑
tischer Flaschenhals. Die Ministerien loben  
vielmehr ausdrücklich kurze Reaktionszeiten 
sowohl bei der Vorprüfung als auch bei der  
Prüfung der Ergebnisse. Die unterstützenden 
Services werden als sehr hilfreich erlebt. Sie 
scheinen aber auch ein Jahr nach dem Start  
des neuen Instruments und trotz zahlreicher  
werbender Aktionen noch nicht allen Legistin‑ 
nen und Legisten bekannt zu sein. Das hängt 
zum einen vermutlich mit dem Durchlauf‑ 
charakter des Aufgabenbereichs Rechtsetzung 
zusammen, in dem es wohl zu häufigen Perso‑
nalwechseln kommt. Zum anderen sind Rege‑

Neue Wissensbasis für die  
Rechtsetzung

Für das Landespersonal mit Recht‑
setzungsaufgaben gibt es viele Arbeits‑ 
hilfen, Qualifizierungen und Services.  
Der neue Themenbereich „Rechtsetzung  
VwV Regelungen“ im verwaltungsinternen  
BW-Portal ist als zentraler Zugangspunkt 
angelegt. Er bündelt die wichtigsten Ma‑
terialien, Beratungs- und Weiterbildungs‑
angebote und stellt sie aktuell und über‑
sichtlich zur Verfügung. Zum Einarbeiten 
in die praktische Rechtsetzung oder um 
sich zwischendurch schnell auf den neu‑
esten Stand zu bringen. Der neue The‑ 
menbereich ist ein Angebot des Innen‑ 
ministeriums, das von der Stabsstelle  
für Bürokratieentlastung konzipiert und  
in Zusammenarbeit mit dem Innenmi‑ 
nisterium, der Geschäftsstelle des Nor‑
menkontrollrats Baden-Württemberg im  
Staatsministerium und dem Umweltmi‑ 
nisterium aufgebaut wurde.

Die neue Wissensbasis bietet Rechts‑ 
grundlagen, Arbeitsmaterialien, Fortbil‑ 
dungen und Kontakte zu folgenden As‑
pekten der Rechtsetzung:

	� VwV Regelungen

	� Bessere Rechtsetzung

	� Digitaltauglichkeits-Check

	� Bürokratielastenschätzung

	� Praxis-Check

	� Nachhaltigkeits-Check

	� FAQ
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8	 Vgl. hier und im Fol‑
genden zum Beispiel 
bitkom 2022: Positions‑
papier „Fünf Thesen  
der digitalen Wirtschaft 
zur Ausgestaltung des  
Digitalchecks für neue 
Gesetze. https://www.
bitkom.org/sites/main/
files/2022-10/221028_ 
Bitkom_Fuenf-Thesen-
zur-Ausgestaltung-des-
Digitalchecks_0.pdf  
(Abruf: 21.08.2024).

lungsvorhaben oft eine mit größeren Zeitab‑
ständen anstehende Aufgabe. Das verant‑ 
wortliche Personal bereitet sich häufig unter 
Zeitdruck ad hoc anhand bereits vorliegender 
Vorarbeiten vor. Es empfiehlt sich also weiter‑
hin, die Legistinnen und Legisten kontinuier‑ 
lich zum neuen Instrument zu informieren.  
Dabei sollte insbesondere der Mehrwert einer  
frühzeitigen Vorprüfung noch besser ver‑ 
mittelt werden. Sie bedeutet zunächst für die  
Ministerien unmittelbar deutlich weniger Ar‑
beitsaufwand, da die digitalrelevanten Vor‑ 
gaben nicht selbst identifiziert werden müssen. 
Die frühzeitige Vorprüfung ist allerdings auch 
die Initialzündung für eine bessere Digital‑ 
tauglichkeit von Landesrecht. Denn auch für  
Digitalisierungshindernisse gilt die Devise:  
Früh erkannt, Gefahr gebannt.

Die Legistinnen und Legisten stehen dem  
Thema Verwaltungsdigitalisierung und digi‑ 
taltaugliches Recht aufgeschlossen gegen‑ 
über. Eine frühzeitige Vorprüfung eröffnet  
die Möglichkeit, auch Empfehlungen zur Büro‑ 
kratieentlastung und zur Vollzugstauglichkeit  
in positivem Umfeld frühzeitig zu platzie‑ 
ren. Das dürfte es wahrscheinlicher machen, 
dass verwertbare Anregungen aufgegriffen  
werden können.

Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung

Die Premiere des Digitaltauglichkeits-Checks 
wird seitens der Stakeholder aus Wirtschaft  
und Gesellschaft einhellig begrüßt.8 Branchen‑
expertinnen und -experten sehen Mehrwert  
insbesondere darin, dass Legistinnen und  
Legisten frühzeitig sensibilisiert und beglei‑ 
tend beraten werden. Dadurch können sich  
bessere Voraussetzungen für die spätere digi‑
tale Umsetzung ergeben. Ein guter Digital‑ 
tauglichkeits-Check sollte außerdem kon‑ 
krete Prüfkriterien enthalten, die im politi‑ 
schen Prozess für mehr Transparenz in Sa‑ 
chen digitale Umsetzbarkeit von Regelungs‑ 
vorhaben sorgen.

Der Digitaltauglichkeits-Check BW erfüllt  
diese Anforderungen grundsätzlich bereits. In 
der nächsten Entwicklungsstufe wäre es zu‑ 
nächst ratsam, die begleitende Beratung im 
Austausch mit den Legistinnen und Legisten 
weiter zu optimieren. Die wachsende Erfah‑ 
rung des beratenden Personals dürfte sich  
zunehmend positiv auswirken. Was die Prüf‑ 
kriterien betrifft, ist der Digitaltauglichkeits- 
Check BW mit einem auf die derzeitige Situa‑ 
tion zugeschnittenen Kriterienkatalog gestar‑ 
tet. Anspruchsvollere Prüfkriterien wie zum  
Beispiel Once Only, die Registermodernisie‑ 

rung, FIM (Föderales Informationsmanage‑ 
ment), die Modularisierung/Harmonisierung 
von Rechtsbegriffen oder das Einbeziehen  
innovativer Nutzungs- und Skalierungsszena‑ 
rien wie Cloud-Lösungen blieben zunächst  
bewusst außen vor. Ihr Einsatz wäre bis‑ 
lang angesichts fehlender rechtlicher, techni‑ 
scher und organisatorischer Voraussetzun‑ 
gen noch verfrüht. Insgesamt empfiehlt es  
sich, die Latte der Prüfkriterien mit Blick auf  
den Erfüllungsstand Schritt für Schritt höher  
zu legen.

Fazit und Perspektiven

Alles in allem sind die ersten Erfahrungen mit 
dem Digitaltauglichkeits-Check Baden-Würt‑ 
temberg vielversprechend. Durch die neue  
Etappe im Rechtsetzungsverfahren werden  
Legistinnen und Legisten für die rechtlichen, 
technischen und organisatorischen Voraus‑ 
setzungen der Digitalisierung von Verwal‑ 
tungsverfahren sensibilisiert. Rechtliche Digi‑
talisierungshindernisse können vor dem In‑ 
krafttreten erkannt und behoben werden.  
Durch Standardisierung, begleitende Bera‑ 
tung und ergänzende Informationsangebote 
verzögert sich das Rechtsetzungsverfahren  
nur unwesentlich. Nach bisherigen ersten  
Erfahrungen kann der Digitaltauglichkeits- 
Check BW dazu beizutragen, dass zunehmend 
digitaltauglicheres Landesrecht erlassen wird.  
Angesichts der noch zahlreichen rechtlichen, 
technischen und organisatorischen Hinder‑ 
nisse auf dem Weg zu digitalen Verwaltungs‑
verfahren erweist sich der iterative Ansatz  
des Digitaltauglichkeits-Checks BW als prag‑ 
matisch und zielführend.

Frei nach dem ehemaligen Telefónica Deutsch‑
land CEO Thorsten Dirks erhält man, wenn  
man einen vorhandenen analogen Prozess  
digitalisiert, nicht unbedingt einen guten di‑ 
gitalen Prozess. Insbesondere bei komplexen 
Verwaltungsverfahren sind neben einem ini‑ 
tialen Digitaltauglichkeits-Check der Rechts‑
grundlage für eine überzeugende Digitali‑ 
sierung sicherlich weitere Maßnahmen er‑ 
forderlich. Zum Beispiel Praxis-Checks oder  
Digital-Labore, um Schwächen bestehen‑ 
der Prozesse und Verfahren optimalerweise  
bereits vor den Schritten Rechtsetzung und  
Digitalisierung offenzulegen und zu besei‑ 
tigen. 

Weitere Auskünfte erteilt 
Christiane Ehrhardt, Telefon 0711/641-28 56, 
buerokratieentlastung@stala.bwl.de
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